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ProPotsdam Wohnen GmbH (bisher: GEWOBA 

Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH) / 
Aktualisierung des Gesellschaftsvertrages 

Geschäftsbereich: 

Oberbürgermeister, Bereich Beteiligungsmanagement 
Datum 

26.06.2024 
 
geplante 
Sitzungstermine 

Gremium Zuständigkeit 

17.07.2024 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt 
Potsdam Entscheidung 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Der Aktualisierung des Gesellschaftsvertrages der ProPotsdam Wohnen GmbH (bisher: 
GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH) gemäß Anlage 1 wird 
zugestimmt. 
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Begründung: 
 
I. Sachverhalt 
 
Die GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH (GEWOBA) wurde mit dem 
notariell beurkundeten Abschluss des Gesellschaftsvertrages vom 09.02.1993 als WVP 
Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH errichtet und ist im Handelsregister unter 
der Nummer HRB 6514 P beim Amtsgericht Potsdam eingetragen. Mit der Neufassung des 
Gesellschaftsvertrages wird die Firma geändert in ProPotsdam Wohnen GmbH. 
 
Die ProPotsdam Wohnen GmbH ist eine Tochtergesellschaft der ProPotsdam GmbH. Die 
ProPotsdam GmbH hält 100 % der Anteile an dieser Gesellschaft. Die Landeshauptstadt 
Potsdam ist wiederum alleinige Gesellschafterin der ProPotsdam GmbH. Die ProPotsdam 
Wohnen GmbH gehört somit zum Unternehmensverbund der ProPotsdam GmbH und 
verwaltet insbesondere deren Immobilienbestand. 
 
Der Gesellschaftsvertrag der ProPotsdam Wohnen GmbH beinhaltet gegenwärtig nahezu 
ausschließlich Regelungen gemäß Fassung vom 27.02.2004. 
 
Gegenstand des Unternehmens ist gemäß Gesellschaftsvertrag die Verwaltung eigenen und 
fremden Grundbesitzes sowie von Eigentumswohnanlagen. Die Gesellschaft kann weiterhin 
Baubetreuungsmaßnahmen durchführen und Finanzierungsmittel vermitteln. 
 
Die ProPotsdam Wohnen GmbH hat keinen Aufsichtsrat. 
 
 
II. Handlungsbedarf  
 
Am 06.03.2019 hat die Stadtverordnetenversammlung den überarbeiteten 
Mustergesellschaftsvertrag für Mutterunternehmen der Landeshauptstadt Potsdam 
beschlossen (DS-Nr.: 18/SVV/0785). Die Überarbeitung des Mustergesellschaftsvertrages 
erfolgte auf Antrag in der Stadtverordnetenversammlung bzw. im weiteren Verlauf gemäß 
Auftrag an den Oberbürgermeister durch den Hauptausschuss der Landeshauptstadt 
Potsdam. Im Rahmen des Überarbeitungsprozesses wurden externe Sachverständige, die 
Kommunalaufsicht des Landes Brandenburg sowie VertreterInnen der Fraktionen der 
Stadtverordnetenversammlung im Rahmen von Fachgesprächen einbezogen. 
 
Infolge des geänderten Mustergesellschaftsvertrages für Mutterunternehmen der 
Landeshauptstadt Potsdam werden auch entsprechende Anpassungen von 
Gesellschaftsverträgen von Tochterunternehmen sukzessive umgesetzt, um die 
kommunalrechtlichen Vorgaben auch in den Tochterunternehmen konsequent nachhalten zu 
können.  
 
Der als Anlage 1 beigefügte Gesellschaftsvertrag der ProPotsdam Wohnen GmbH orientiert 
sich an dem Mustergesellschaftsvertrag für Mutterunternehmen der Landeshauptstadt 
Potsdam. Da dieser Gesellschaftsvertrag eine vollständige Neufassung des Vertragswerks 
darstellt, wurde eine Synopse nicht beigefügt. 
 
Der Katalog der zustimmungspflichtigen Geschäfte in § 7 des Gesellschaftsvertrages folgt 
ebenso dem des Mustergesellschaftsvertrages. Bei der Festlegung von Wertgrenzen in § 7 
Abs. 1 und Abs. 2 wurden unternehmensspezifischen Besonderheiten Rechnung getragen. 
 
Weiterhin ist gemäß DS-Nr.: 22/SVV/0214 „Digitale Sitzungsformate der Organe der 
Unternehmen und Beteiligungen der Landeshauptstadt Potsdam“ die 
gesamtgesellschaftliche Entwicklung hinsichtlich des Umgangs mit (z.B. pandemischen) 
Ausnahmesituationen berücksichtigt und damit die Handlungsfähigkeit des Unternehmens 
und seiner maßgeblichen Gremien gestärkt bzw. krisensicherer gestaltet. Im § 6 werden 
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somit zusätzliche Möglichkeiten der digitalen Einladung, Übersendung von Unterlagen und 
alternativen, technisch unterstützten Sitzungsformate samt Beschlussfassung geschaffen. 
 
Gemäß der Hauptsatzung der Landeshauptstadt Potsdam entscheidet die 
Stadtverordnetenversammlung über den wesentlichen Inhalt von Satzungen von 
Gesellschaften, an denen die Landeshauptstadt Potsdam unmittelbar oder mittelbar mehr als 
ein Viertel der Anteile hält. Der neue Gesellschaftsvertrag der ProPotsdam Wohnen GmbH 
wird daher der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt. 
 
 
III. Rechtliche Grundlagen 
 
Gemäß § 14 Abs. 3 Hauptsatzung der Landeshauptstadt Potsdam entscheidet die 
Stadtverordnetenversammlung über den wesentlichen Inhalt von Gesellschaftsverträgen, an 
denen die LHP unmittelbar oder mittelbar mehr als ein Viertel der Anteile hält. 
 
Gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 22 BbgKVerf entscheidet die SVV über Art und Umfang der 
Beteiligung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mehr als ein Viertel der Anteile hält 
oder deren Gesellschaftsvertrag beziehungsweise Gesellschaftssatzung eine Zustimmung 
der Gemeindevertretung vorsieht, an weiteren Unternehmen. 
 
Anlagen: 

1 BV SVV 17.07.2024 Gesellschaftsvertrag GEWOBA - Anlage 1 öffentlich 
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Anlage 1: 
 
 

Gesellschaftsvertrag  
der ProPotsdam Wohnen GmbH 

 
 

Inhaltsverzeichnis: 
 
§ 1 Firma, Sitz 
 
§ 2 Zweck und Gegenstand des Unternehmens 

 
§ 3 Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr 
 
§ 4 Stammkapital, Stammeinlagen 
 
§ 5 Organe der Gesellschaft 
 
§ 6 Gesellschafterversammlung 
 
§ 7 Aufgaben der Gesellschafterversammlung 
 
§ 8 Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft  
 
§ 9 Wirtschaftsplan 
 
§ 10 Buchführung, Jahresabschluss, Lagebericht und Prüfung 
 
§ 11 Rechte Beteiligungsmanagement 
 
§ 12 Wettbewerbsverbot 
 
§ 13 Vergabe von Aufträgen 
 
§ 14 Bekanntmachungen 
 
§ 15 Salvatorische Klausel 
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§ 1 

Firma, Sitz 

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: 
  

“ ProPotsdam Wohnen GmbH“. 

 
 

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Landeshauptstadt Potsdam. 
 

§ 2 
Zweck und Gegenstand des Unternehmens 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen und fremden Grundbesitzes 
sowie von Eigentumswohnanlagen. 

 
(2) Die Gesellschaft kann Baubetreuungsmaßnahmen durchführen. 
 
(3) Die Gesellschaft kann Finanzierungsmittel vermitteln. 
 
(4) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der 

Unternehmensgegenstand unmittelbar gefördert werden kann. Hierzu gehören auch die 
Errichtung von Zweigniederlassungen sowie der Erwerb und die Errichtung von anderen 
Unternehmen sowie Beteiligungen an solchen, soweit sich diese innerhalb des Absatzes 
(1) bewegen, gemeinderechtlichen Regelungen nicht entgegenstehen, der 
Landeshauptstadt Potsdam eine angemessene Einflussnahme ermöglicht wird und der 
Unternehmensgegenstand nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur 
Leistungsfähigkeit und zum Bedarf der Landeshauptstadt Potsdam steht. 

 
(5) Die Gesellschaft ist berechtigt, Unternehmensverträge, insbesondere 

Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträge, abzuschließen, wenn der 
Unternehmensgegenstand dem nicht entgegensteht. 

 
 

§ 3 
Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr 

(1) Die Dauer der Gesellschaft ist nicht begrenzt. 
 
(2) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. 
 

§ 4 
Stammkapital, Stammeinlagen 

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 383.500,00 € (in Worten: 
dreihundertdreiundachtzigtausendfünfhundert EURO). 

 
(2) Am Stammkapital der Gesellschaft ist beteiligt: 
 
 ProPotsdam GmbH mit einer Stammeinlage i.H.v. 383.500,00 € (in Worten: 

dreihundertdreiundachtzigtausendfünfhundert EURO). 
 

Die Stammeinlage ist voll erbracht. 
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§ 5 
Organe der Gesellschaft 

 
Organe der Gesellschaft sind: 
 
1. die Gesellschafterversammlung, 
2. die Geschäftsführung. 
 

§ 6 
Gesellschafterversammlung 

(1) Die Gesellschafterversammlung wird von der Geschäftsführung in Abstimmung mit der/ 
dem Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung schriftlich oder in Textform (§ 126 b 
BGB) unter Angabe von Ort und Zeit, der Tagesordnung und unter Übersendung der 
Beschlussanträge sowie deren Begründungen einberufen. 
 
Die Gesellschafterversammlung findet am Sitz der Gesellschaft statt, sofern in diesem 
Gesellschaftsvertrag nichts anderes bestimmt ist. 

 
Zwischen dem Tag des Zugangs der Einberufung und dem Tag der Sitzung muss 
mindestens eine Frist von vier Wochen liegen, wobei der Tag der Einberufung und der 
Tag der Versammlung nicht mitgerechnet werden. 
In dringenden Fällen kann die Einberufungsfrist verkürzt werden; darf aber auch in 
diesen Fällen nicht weniger als vier Werktage betragen. 
 

(2) Die Gesellschafterversammlung ist mindestens einmal jährlich einzuberufen. Eine 
ordentliche Gesellschafterversammlung findet in den ersten acht Monaten des 
Geschäftsjahres statt. 

 
(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind einzuberufen, wenn dies im 

Interesse der Gesellschaft erforderlich ist. Die Einberufung aus einem wichtigen Grund 
im Interesse der Gesellschaft kann von der Gesellschafterin oder einer/m 
Geschäftsführer/in unter Angabe des Grundes und der Eilbedürftigkeit verlangt werden. 
Dabei kann in eilbedürftigen Fällen auf Form und Frist bei der Einberufung verzichtet 
werden, wenn die Gesellschafterin dem zustimmt. 

 
(4) Die Gesellschafterin kann sich in der Gesellschafterversammlung vertreten lassen. In 

der Gesellschafterversammlung wird die Gesellschafterin durch die Geschäftsführung 
der Gesellschafterin vertreten. Jeder Vertreter der Gesellschafterin kann sich in der 
Gesellschafterversammlung durch eine Mitarbeiterin / einen Mitarbeiter der 
Gesellschafterin oder der Gesellschaft vertreten lassen. Vollmachten zur Vertretung und 
zur Ausübung des Stimmrechts sind schriftlich zu erteilen und verbleiben in Verwahrung 
der Gesellschaft.  

 
(5) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer 

Einberufung die Gesellschafterin oder deren Bevollmächtigte/r vertreten ist. Erweist sich 
eine Gesellschafterversammlung als nicht beschlussfähig, so ist binnen 14 
Kalendertagen eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung 
einzuberufen. 

 
(6) Beschlüsse der Gesellschafterin werden grundsätzlich in einer 

Gesellschafterversammlung (Präsenz) gefasst. 
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(7)  Gesellschafterbeschlüsse können in besonderen oder eilbedürftigen Fällen auch 
außerhalb einer Sitzung schriftlich, in Textform (§126b BGB), in Telefonkonferenz oder 
unter Nutzung anderer elektronischer Kommunikationsverfahren (Abstimmungsverfahren 
außerhalb einer Versammlung/Sitzung) gefasst werden, wenn die Gesellschafterin dem 
Beschlussverfahren nicht widerspricht. 
Gesellschafterversammlungen können in begründeten Ausnahmefällen auch in Form 
einer Echtzeitübertragung von Bild und Ton (Videokonferenz) abgehalten und 
Beschlüsse gefasst werden. Voraussetzungen sind, dass: 
 

• kein Mitglied dem Verfahren innerhalb einer in der Einladung gesetzten Frist 
widerspricht, 

 
• alle Mitglieder den Gang der Sitzung in Bild und Ton verfolgen und sich an der 

Sitzung beteiligen können, 
 

• der Wortlaut der zur Abstimmung gestellten Beschlussvorschläge bei der 
Abstimmung in lesbarer Form auf einem dauerhaften Datenträger vorliegt und 
für alle Mitglieder eindeutig ist, 

 
• das Abstimmungsverhalten der Mitglieder eindeutig protokolliert werden kann. 

 
Findet ein Abstimmungsverfahren außerhalb einer Sitzung auf Betreiben der 
Geschäftsführung statt, so sind der Beschlussgegenstand und eine Begründung über 
das besondere Abstimmungsverfahren darzulegen; es muss ein ausformulierter 
Beschlussvorschlag unterbreitet werden, der durch einfache Zustimmung angenommen 
werden kann. 
Im Abstimmungsverfahren außerhalb einer Sitzung gefasste Beschlüsse, sind von der 
Geschäftsführung unverzüglich zu protokollieren und der Gesellschafterin und dem 
Beteiligungsmanagement der Landeshauptstadt Potsdam bekannt zu geben. 
 

(8)  Die Geschäftsführung kann an den Gesellschafterversammlungen teilnehmen, sofern 
die Gesellschafterversammlung im Einzelfall nichts anderes bestimmt. Die Teilnahme 
weiterer Personen an den Sitzungen bestimmt die Gesellschafterversammlung. 
Vertreter/innen des Beteiligungsmanagements der Landeshauptstadt Potsdam sind 
befugt, an den Sitzungen der Gesellschafterversammlung aktiv mit Rederecht 
teilzunehmen. 

 
(9)  Über den Verlauf und die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung hat die 

Geschäftsführung - soweit nicht notarielle Beurkundung erfolgt - unverzüglich eine 
Niederschrift anzufertigen. Bei Abwesenheit der Geschäftsführung ist ein/eine 
Protokollführer/in durch die Gesellschafterversammlung zu benennen. In der 
Niederschrift sind Ort, Tag und Dauer der Sitzung, die Teilnehmer/innen, der/die 
Versammlungsleiter/in, die Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie der 
Ordnungsmäßigkeit der Einberufung, die Gegenstände der Tagesordnung, der 
wesentliche Verlauf und die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung im Wortlaut 
sowie das Abstimmungsergebnis (Anzahl der abgegebenen Stimmen, davon 
Befürwortungen, Gegenstimmen, Stimmenthaltungen) anzugeben. 
 
Die Urschrift der Niederschrift ist vom/von der Vorsitzenden der 
Gesellschafterversammlung sowie der Geschäftsführung bzw. dem/der Protokollführer/in 
zu unterzeichnen und zu den Akten der Gesellschaft zu nehmen. Abschriften der 
Niederschriften sind der Gesellschafterin sowie dem Bereich Beteiligungsmanagement 
der Landeshauptstadt Potsdam zu übersenden. 
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§ 7 
Aufgaben der Gesellschafterversammlung 

 

(1) Die Gesellschafterversammlung beschließt insbesondere über folgende 
Angelegenheiten: 
 
a) Änderung des Gesellschaftsvertrages, 
 
b) Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzung, 
 
c) Umwandlung des Unternehmens im Sinne des Umwandlungsgesetzes, 
 
d) Veräußerung des Unternehmens im Ganzen oder wesentlichen Teilen, 
 
e) Auflösung der Gesellschaft und Verwendung des Gesellschaftsvermögens, 
 
f) Teilung, Zusammenlegung und Einziehung von Geschäftsanteilen, 
 
g) Aufnahme von Gesellschaftern, 
 
h) Zustimmung zur Belastung und zur Veräußerung von Geschäftsanteilen, soweit nicht 

schon im Wirtschaftsplan enthalten, 
 
i) Erwerb, Errichtung, Umwandlung, Veräußerung, Auflösung sowie Pacht von 

Unternehmen, Teilen von Unternehmen und Beteiligungen soweit nicht schon im 
Wirtschaftsplan enthalten; die kommunalrechtlichen Vorschriften sind einzuhalten, 

 
j) Aufnahme neuer Geschäftsfelder und Aufgabe bisheriger Geschäftsfelder, 
 
k) Abschluss, Änderung, Aufhebung und Kündigung von Unternehmensverträgen, 

insbesondere Beherrschungsverträge oder Ergebnisabführungsverträge sowie 
Betriebsführungs-, Betriebspacht- und andere Betriebsüberlassungsverträge, 

 
l) Vereinbarungen über Sozialpläne und Interessenausgleich, 
 
m)  Übernahme von unmittelbaren Pensionsverpflichtungen, 
 
n)  Maßnahmen der Tarifbindung, 
 
o) Aufnahme und Hingabe von Darlehen, Übernahme von Bürgschaften, 

Verpflichtungen aus Gewährverträgen und Bestellung von Sicherheiten oberhalb 
einer Wertgrenze von 100.000 €, soweit nicht bereits im Wirtschaftsplan enthalten, 

 
p) Erwerb, Veräußerung und dingliche Belastung von Grundstücken und 

grundstücksgleichen Rechten oberhalb einer Wertgrenze von 100.000 €, soweit nicht 
bereits im Wirtschaftsplan enthalten, 

 
q) Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung des Ergebnisses, 
 
r) Wahl des Abschlussprüfers/ der Abschlussprüferin, 
 
s) Entlastung der Mitglieder der Geschäftsführung, 
 
t) Genehmigung des Wirtschaftsplanes und dessen Änderung, 
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u) Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer/innen sowie Abschluss, Änderung, 

Aufhebung und Kündigung der Anstellungsverträge der Geschäftsführer/innen, 
 

v) Befreiung der Geschäftsführer/innen von den Beschränkungen des § 181 BGB, 
 
w) Abschluss und Änderung von D & O - Versicherungen, 
 
x) Erteilung und Widerruf von Prokura, 
 
y) Geschäftsordnung der Geschäftsführung sowie Geschäftsverteilungsplan für die 

Geschäftsführung bei Vorhandensein mehrerer Geschäftsführer/innen, 
 

z) Einstellung von leitenden Angestellten, soweit diese Einstellung vom Wirtschaftsplan 
abweicht, 

 
aa) Geschäfte zwischen der Gesellschaft und Mitgliedern der Geschäftsführung oder 

diesen nahen stehenden Personen außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes, 
insbesondere die Gewährung von Darlehen an Geschäftsführer/innen, 
Prokuristen/Prokuristinnen, Handlungsbevollmächtigte und deren Angehörige. 

 
 

(2)  Folgende Geschäfte der Geschäftsführung bedürfen der vorherigen Zustimmung der  

  Gesellschafterversammlung, soweit es sich nicht um konzerninterne Geschäfte  

  handelt und soweit diese nicht im Wirtschaftsplan budgetiert und ausgewiesen sind: 

   

a) Einleitung gerichtlicher oder schiedsgerichtlicher Verfahren sowie deren 
Beendigung durch Rücknahme der Anträge oder Vergleich, soweit im Einzelfall 
eine Wertgrenze von 50.000 € überschritten ist, 

 

b) Leistungen freiwilliger sozialer Zuwendungen (einschl. sogenannter 
Gratifikationen) und von sonstigen außerordentlichen Vergütungen, soweit im 
Einzelfall eine Wertgrenze von 20.000 € überschritten ist, 

 

c) Hingabe von Spenden, Schenkungen und sonstigen freiwilligen Zuwendungen, 
soweit im Einzelfall eine Wertgrenze von 20.000 € überschritten ist, 

 

d) Abschluss und Änderung von Verträgen mit einem einmaligen oder einem jährlich 
wiederkehrenden Entgelt, soweit im Einzelfall eine Wertgrenze von 100.000 € 
überschritten ist,  

 

e) Vergleiche, Stundung, Erlass von Forderungen und Abgabe von Anerkennt-
nissen, ausgenommen bei Liefergeschäften und sonstigen Geschäften des 
gewöhnlichen Geschäftsverkehrs, 

 

f) Abfindung bei Beschäftigungsbeendigung von Angestellten, soweit die 
Regelungen des § 10 KSchG überschritten werden. 

 
 
 

(3) Für Angelegenheiten, die gemäß der jeweils gültigen Fassung der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg bzw. der Hauptsatzung der Landeshauptstadt Potsdam der 
Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam 
bedürfen, ist diese unabdingbar. 
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(4) Ist ein/ eine Geschäftsführer/in zugleich Geschäftsführer/in in Unternehmen, in denen 

die Gesellschaft die Gesellschaftsanteile ganz oder mehrheitlich hält, bedarf es des 
Beschlusses der Gesellschafterversammlung über die Entlastung des Geschäftsführers/ 
der Geschäftsführerin bezüglich seiner/ ihrer Amtsführung bei diesen Tochter- und 
Beteiligungsgesellschaften auch in dem Fall, in dem sich der/ die Geschäftsführer/in 
ansonsten selbst Entlastung erteilen müsste. 
Die Gesellschafterversammlung wird dazu den/ die Geschäftsführer/in schriftlich 
bevollmächtigen, in der jeweiligen Gesellschafterversammlung der Tochter- oder 
Beteiligungsgesellschaft einem Entlastungsbeschluss zuzustimmen. 

 
(5) Durch Beschluss kann die Gesellschafterversammlung weitere Geschäfte an sich ziehen 

oder für zustimmungspflichtig erklären. 
 

 

§ 8 
Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft 

 

(1) Die Gesellschaft hat einen/ eine Geschäftsführer/in oder mehrere Geschäftsführer/innen. 
 
(2) Ist nur ein/ eine Geschäftsführer/in bestellt, so vertritt er/ sie die Gesellschaft allein. Sind 

mehrere Geschäftsführer/innen bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei 
Geschäftsführer/innen gemeinschaftlich oder einen/ eine Geschäftsführer/in in 
Gemeinschaft mit einem/ einer Prokuristen/in vertreten. 

 
(3) Die Gesellschafterversammlung kann einen/ eine Geschäftsführer/in oder mehrere 

Geschäftsführer/innen ganz oder teilweise von den Beschränkungen des § 181 BGB 
befreien. 

 
(4) Die Geschäftsführung vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich. 
 
(5) Die Geschäftsführung leitet die Gesellschaft unter Beachtung der Gesetze, dieses 

Gesellschaftsvertrages, der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung sowie der 
Geschäftsführeranstellungsverträge auf der Grundlage einer von der 
Gesellschafterversammlung zu bestätigenden Geschäftsordnung. 

 
(6) Sind mehrere Geschäftsführer/innen bestellt, so haben diese einen 

Geschäftsverteilungsplan aufzustellen. In Verbindung mit der Geschäftsordnung und 
unbeschadet der gemeinsamen Verantwortung für alle Geschäftsvorgänge ergeben sich 
aus diesem die Arbeits- und Verantwortungsbereiche der einzelnen 
Geschäftsführer/innen. Der Geschäftsverteilungsplan bedarf des Einvernehmens aller 
Geschäftsführer/innen und der Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Können 
sich die Geschäftsführer/innen auf keinen Geschäftsverteilungsplan einigen, wird dieser 
von der Gesellschafterversammlung erlassen. 

 
(7) Die Geschäftsführung hat geeignete Maßnahmen zu treffen, insbesondere ein 

Überwachungssystem einzurichten, damit die den Fortbestand der Gesellschaft 
gefährdenden Entwicklungen frühzeitig erkannt werden. 

 
(8) Die Geschäftsführung berichtet der Gesellschafterversammlung mindestens 

vierteljährlich schriftlich über den Gang der Geschäfte, die Lage und Liquidität der 
Gesellschaft sowie über die beabsichtigte Geschäftspolitik und andere grundsätzliche 
Fragen der künftigen Geschäftsführung; diese Berichte müssen zeitnah der 
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Gesellschafterversammlung übersandt werden und sind zeitgleich dem 
Beteiligungsmanagement der Landeshauptstadt Potsdam zu übersenden. Aus 
wichtigem Anlass hat die Geschäftsführung der Gesellschafterversammlung 
unverzüglich in geeigneter Form zu berichten; mündlich erteilte Berichte sind 
unverzüglich schriftlich oder in Textform niederzulegen. 

 

 

§ 9 
Wirtschaftsplan 

(1) Die Geschäftsführung stellt so rechtzeitig einen jährlichen Wirtschaftsplan auf, dass ihn 
die Gesellschafterversammlung vor Beginn des Geschäftsjahres genehmigen kann. 

 
(2) Der Wirtschaftsplan ist in entsprechender Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden 

Vorschriften aufzustellen. Dem Wirtschaftsplan ist eine mindestens fünfjährige, 
fortzuschreibende Erfolgs- und Finanzplanung zugrunde zu legen. 

 
(3) Der Wirtschaftsplan und der Finanzplan sowie wesentliche Abweichungen hiervon sind  
 der Landeshauptstadt Potsdam unverzüglich zur Kenntnis zu geben. 
 
(4) Geschäfte, die gemäß § 7 einer Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung 

bedürfen sowie Sponsoringleistungen sind im Wirtschaftsplan als solche auszuweisen 
und zu erläutern, soweit noch keine separate Beschlussfassung erfolgt ist. 

 
(5) Die Geschäftsführung unterrichtet die Gesellschafterversammlung und das 

Beteiligungsmanagement der Landeshauptstadt Potsdam über den Vollzug des 
Wirtschaftsplanes im Rahmen der Berichterstattung gemäß § 8 Abs. 8 S. 1. 

 

 

§ 10 
Buchführung, Jahresabschluss, Lagebericht und Prüfung 

(1) Die Rechnungs- und Buchführungspflichten richten sich nach den Vorschriften des 
Dritten Buches des Handelsgesetzbuches. 

 
(2) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) und Lagebericht 

sind von der Geschäftsführung in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres für das 
vergangene Geschäftsjahr aufzustellen. 

 
(3) Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss zusammen mit dem Lagebericht und 

dem Prüfungsbericht des Abschlussprüfers/ der Abschlussprüferin sowie den Vorschlag 
zur Ergebnisverwendung unverzüglich nach Eingang des Prüfungsberichtes der 
Gesellschafterin zur Prüfung vorzulegen. Beizufügen ist eine schriftliche Stellungnahme 
der Geschäftsführung, in der auch die Maßnahmen anzugeben sind, die sie zur 
Behebung im Prüfungsbericht festgestellter Mängel zu ergreifen beabsichtigt. 

 
(4) Die Gesellschafterin hat bis spätestens zum Ablauf der ersten acht Monate des 

Geschäftsjahres über die Feststellung des Jahresabschlusses des vorigen 
Geschäftsjahres und die Ergebnisverwendung zu beschließen. 

 
(5) Jahresabschluss und Lagebericht sind nach den für große Kapitalgesellschaften 

geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufzustellen und 

11 von 12 in Zusammenstellung



9 
 

zu prüfen. Der Auftrag an den Abschlussprüfer/ die Abschlussprüferin ist auch auf die 
Aufgaben nach § 53 Abs. 1 Haushaltsgrundsätzegesetz zu erstrecken. 

 
(6) Dem Rechnungsprüfungsamt der Landeshauptstadt Potsdam werden die Rechte aus § 

54 Haushaltsgrundsätzegesetz im Rahmen ihrer Betätigungsprüfung eingeräumt. Diese 
Rechte gelten auch im Hinblick auf die Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der 
Gesellschaft. 

 
 

§ 11 
Rechte Beteiligungsmanagement 

 
Dem Bereich Beteiligungsmanagement der Landeshauptstadt Potsdam werden alle Rechte 
eingeräumt, die ihm zur Wahrung seiner Aufgaben gem. § 98 BbgKVerf geeignet erscheinen.  
Diese Rechte gelten auch im Hinblick auf die Tochter- und Beteiligungsgesellschaften. 

 
 

§ 12 
Wettbewerbsverbot 

 
Die Landeshauptstadt Potsdam unterliegt keinem Wettbewerbsverbot gegenüber der 
Gesellschaft. 
 
 

§ 13 
Vergabe von Aufträgen 

 
Die Gesellschaft hat bei der Vergabe von Aufträgen die geltenden vergaberechtlichen 
Bestimmungen zu beachten. 
 

§ 14 
Bekanntmachungen 

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft und sonstige Veröffentlichungen erfolgen nach den 
gesetzlichen Vorschriften. 

 

§ 15 
Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages unwirksam sein, oder werden, 

oder aus Rechtsgründen nicht durchgeführt werden können, soll dadurch die Gültigkeit der 

übrigen Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages nicht berührt werden. Die unwirksame 

oder undurchführbare Bestimmung ist durch eine andere rechtlich zulässige Regelung zu 

ersetzen, die dem mit den unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen angestrebten 

Zweck und der wirtschaftlichen Zielsetzung gerecht wird. 
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